
Betreuungsvertrag Aktenzeichen: 
 

 

zwischen 
der Barlachstadt Güstrow, Schulverwaltungs- und Sozialamt, Markt 1, 18273 Güstrow 
 
und der/den Personensorgeberechtigten (nachfolgend Eltern) 

Mutter Vater 
Frau (Name, Vorname) 

 

Herr (Name, Vorname) 

 
Anschrift 

 
 

Anschrift 

 
 

Telefon-Nr.  

 
 

Telefon-Nr.  

 
 

 
wird über die Aufnahme des Kindes 
 
Name, Vorname 

 

Geburtsdatum 

 
 

folgender Vertrag geschlossen 
 
Betreuungstyp: 
 

 Betreuungszeit:  

 
 
Kindertageseinrichtung 
 
Bezeichnung                                                                                                                                                                                           Telefon-Nr.  

 
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 
 
Beginn des Vertrages:  bei Befristung Ende des 

Vertrages: 
 

 
Grundlage der Betreuungsvereinbarung sind das Gesetz zur Förderung von Kindern entsprechend 
Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) und die Gebührensatzung der Barlachstadt Güstrow zur 
Regelung der Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes in der Kindertagesstätte „Butzemannhaus“ 
und Horten der Stadt Güstrow in der jeweils gültigen Fassung. 
 
Die Personensorgeberechtigten informieren die Kindertageseinrichtung bei Aufnahme des Kindes über den Zeitpunkt und 
die Stufe der letzten Vorsorgeuntersuchung und den aktuellen Impfstatus (§ 9 Abs. 1 KiföG M-V). Das Personal der 
Kindertageseinrichtung ist berechtigt, die Aufnahme eines Kindes bei begründetem Zweifel an dessen Gesundheitszustand 
zu verweigern. 

Gesundheitsvorsorge 
Fehlt ein Kind wegen einer ansteckenden Krankheit oder länger als eine Woche aus unbekannten Gründen, muss vor der 
Wiederaufnahme eine Erklärung des/der Personensorgeberechtigten vorgelegt werden, die bescheinigt, dass es die 
Kindertageseinrichtung wieder besuchen darf. 
Sollte der/die Personensorgeberechtigte/n bei einem dringenden Arztbesuch während der Betreuungszeit nicht erreichbar 
sein, sind wir/bin ich damit einverstanden, dass weitere Maßnahmen eingeleitet werden. 

 
Im Notfall kann bei Nichterreichen des/der Personensorgeberechtigten verständigt werden: 
Name, Vorname 

 
 

Telefon- Nr. 

 



 
Betreuung in der Kindertageseinrichtung  
 
Die Kindertageseinrichtung ist von Montag - Freitag 

von 

 

bis 

 
 
geöffnet. 

 
Die Kinder im Hortbereich werden mit einem Mittagessen versorgt. Der Essenvertrag wird durch die Eltern direkt mit dem 
Essenanbieter abgeschlossen. 
 
Kinder der Tagesstätte „Butzemannhaus“ erhalten eine Vollverpflegung, die mit einer Zusatzvereinbarung geregelt wird. 

 
Elternbeitrag 
Soweit der Finanzierungsbedarf der Kindertageseinrichtung und der Tagespflege nicht vom Land, dem örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe und der Gemeinde, in der das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, gedeckt wird, haben die 
Eltern/Personensorgeberechtigten ihn zu tragen. Die Höhe der Elternbeteiligung ist sozialverträglich zu gestalten. 
 
Der Elternbeitrag beträgt für diesen Betreuungsplatz: 
 

 
 

und ist jeweils bis zum 10. des Monats auf eines der nachfolgenden Konten der Stadt Güstrow unter Angabe des 
Aktenzeichens zu überweisen. 
Bankinstitut  

Ostseesparkasse Rostock 

Kontonummer 

DE16 1305 0000 0605 7777 72 

Bankleitzahl  

NOLADE21ROS 
Volks- und Raiffeisenbank Güstrow-
Bützow 

 
DE17 1406 1308 0004 4444 00 

 
GENODEF1GUE 

Deutsche Kreditbank AG Rostock 
 

 
DE45 1203 0000 0010 0223 33 

 
BYLADEM1001 

   

 
Kündigung 

  

Die Eltern und der Träger können den Vertrag zum Monatsende kündigen mit einer Frist von 
 

1 Monaten 

Für die Wahrung der Kündigungsfrist kommt es auf den Tag des Eingangs der Kündigung an. 
Der Träger kann den Vertrag fristlos kündigen und das Kind vom Besuch der Kindertageseinrichtung ausschließen, wenn 
die Eltern/der/die Personensorgeberechtigte/n trotz Mahnung ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen oder sie die 
in diesem Vertrag enthaltenen Grundsätze, Bestimmungen und Regelungen wiederholt nicht beachtet haben. 
Die Kündigung bedarf der Schriftform. Wird die Kündigung durch den Träger ausgesprochen, ist sie schriftlich zu 
begründen. 
 
Die vorgenannten Vertragsbedingungen über die Aufnahme meines Kindes in die Einrichtung sowie die 
Mitteilungspflicht bei der Änderung der aufgeführten Angaben habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen und 
anerkannt. 

 
Ort, Datum 

Güstrow,  
 

Ort, Datum 

Güstrow,  

Unterschrift für den Träger der Kindertagesstätte
 

 

Unterschrift der Eltern/Personensorgeberechtigte 

 


